
Universal Periodic Review 

Menschenrechtein Österreich geprüft
 

r Ende Jänner 2011 hat sich Österreich erstmals der universel­
len Menschenrechtsprüfung durch den Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen unterzogen. Regierung und Zivilge­
sellschaft waren aufgefordert, ihre Analysen über die Um­
setzung der Menschenrechtskonvention und weiterer inter­
nationaler Abkommen zu übermitteln. .J 

Die Delegierten der Mitgliedstaaten 
hatten sich bereits im Vorfeld über 
die Situation in Österreich infor­

miert. Entsprechend wenig überraschend 
verlief die Anhönmg in Genf: Rassismus 
und Verhetzung, auch in Politik und Me­
dien, Diskriminierungen von Nicht-Staats­
angehörigen und Minderheiten sowie de­
ren systematischer gesellschaftlicher Aus­
schluss waren die Hauptthemen bei der 
dreistündigen Sitzung in Genf. 161 Emp­
fehlungen wurden im Anschluss von den 
Delegierten der Staaten an Österreich ab­
gegeben - nahezu die Hälfte davon bezie­
hen sich auf Rassismus, Diskriminierung 
sowie den Schutz ethnischer, religiöser 
und sprachlicher Minderheiten. 

Außenminister Michael Spindelegger, 
der die Bewerbung Österreichs um einen 
Sitz im Menschenrechtsrat forciert, ver­
trat die Östeneichische Bundesregierung 
und betonte das stetige Engagement Ös­
terreichs in Menschenrechtsfragen. "Der 
Bundesminister stellte die Menschen­
rechtslage in Österreich ausgesprochen 
positiv und teilweise mit Halbwahrheiten 
dar", kritisierte Barbara Kussbach, Men­
schenrechtskonsulentin und Koordinato­
rin der Initiative menschenrechte. jetzt., die 
die Verhandlung in Genf vor Ort mitver­
folgte. "Beispielsweise wurde die fehlende 
Anpassung des Diskriminierungsschut­
zes für alle Diskriminierungsgründe 
durch die jüngste Gesetzesnovelle über­
gangen, langjährige Versäumnisse im 
Asyl- und Fremdenrechtsbereich wurden 
beschönigend dargestellt", so Kussbach. 

Vor allem in den Berichten der NGOs, 
die so wie der Staatenbericht bereits lange 
vor der Anhörung ans UN-Hochkommis­
sariat für Menschenrechte geschickt wur­

den, wurden die Mängel an Östeneichs na­
tionaler Menschenrechtspolitik moniert. 
In einem gemeinsamen Bericht der Initia­
tive menschenrechte.jetzt. (siehe Infokasten) 
wurde insbesondere auf strukturell veran­
kerten Rassismus, unzureichenden recht­
lichen Diskriminierungsschutz und den 
fehlenden politischen Willen zur Bekämp­
fung rassistischer Diskriminierungen aus­
führlich hingewiesen. 

Institutionalisierte
 
Diskriminierungen
 

Auch die Organisation ZARA - Zivilcou­
rage und Anti-Rassismus-Arbeit bemän­
gelte im Vorfeld die unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen für Nicht-Österreiche­
rInnen, deren Aufenthaltstitel über die 
Möglichkeit zur politischen und gesell­
schaftlichen Teilhabe entscheiden und da­
mit ihre Gleichstellung verhindern. So ha­
ben beispielsweise MigrantInnen aus 
Nicht-EU-Staaten nicht einmal auf kom­
munaler Ebene ein Stimmrecht - eine 
dementsprechende Klage wurde im Jahr 
2004 mit der Begründung vom Verfas­
sungsgericht abgewiesen, ein solches 
Recht würde das "Verfassungsprinzip der 
Homogenität verletzen". Eine komplizier­
te und sich ständig ändernde Gesetzesla­
ge im Beschäftigungsbereich mache den 
Lebensalltag für diesen Teil der österreichi­
schen Bevölkerung nicht leichter, zumal 
selbst offene Diskriminierungen bei der 
Arbeits- und Wohnungsvergabe schwer 
zu bekämpfen sind, so ZARA im kürzlich 
veröffentlichten Rassismus-Report. 

Die von ZARA dokumentierten Fälle zei­
gen auf, dass Menschen mit dunklerer 
Hautfarbe oder "fremdländisch" klingen­

• • • • • • • • • • • "Die Bereitschaft, Empfehlungen anzunehmen, 
wird unter dem Blickpunkt der Menschenrechtsratskandidatur 
vermutlich erhöht sein." •••••••••••••••••• 

den Namen bei der Jobvergabe diskrimi­
niert werden. In Österreich ist die Einfüh­
rung anonymisierter Bewerbungen, wie sie 
in anderen Ländern bereits forciert wer­
den, noch kein Thema. Dementsprechend 
interessierten sich bei der Anhörung in 
Genf einige Länder, darunter Frankreich, 
für die Bestimmungen im Arbeitsrecht. Ob­
wohl im Arbeitsbereich zusätzlich zur eth­
nischen Zugehörigkeit auch andere Diskri­
minierungsgründe rechtlich geschützt 
sind und Opfer von Benachteiligungen 
sich dementsprechend auf dem Rechts­
weg wehren könnten, sind unangefochte­
ne Benachteiligungen an der Tagesord­
nung. Laut einer Studie der EU-Menschen­
rechtsagentur1 wissen 70% der Angehöri­
gen von ethnischen Minderheiten in Öster­
reich nicht über die geltende Gleichbehand­
lungsgesetzgebung Bescheid. 

Nationaler Aktionsplan 
gegen Rassismus? 

Die Empfehlungen der 54 Delegierten 
decken sich zu einem großen Teil mit je­
nen der Initiative menschenrechte. jetzt. im 
Vorfeld der Prüfung aufgestellten Forde­
rungen an die österreichische Bundesre­

lDie Initiative menschenrechte. 

jetzt. 

Die Initiative versammelt 360 
NGOs, die sich mit der Umset­
zung von Menschenrechtsstan­

dards in Östeneich befassen. Gegrün­
det wurde die Initiative anlässlich der 
2011 erstmals für Österreich stattfin­
denden Universellen Menschenrechts­
prüfung der Vereinten Nationen, bei 
der die österreichische Regierung der 
UNO über die heimische Menschen­
rechtslage berichtet. Die Initiative men­
schenrechte. jetzt. ist für die Erstellung ei­
nes NGO-Berichts über den Stand der 
Menschenrechte in Österreich zustän­
dig und hat weitere koordinierte Aktio­
nen auf internationaler und nationaler 
Ebene zum Schutz der Menschenrech­
te in Österreich zum Ziel. Die Initiative 
wird von der Österreichischen Liga für 
Menschenrechte koordiniert. 

Link 
• htt:jJ://www.menschenrechte-jetzt.at! 
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Die Universelle Menschenrechtsprüfung 

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen priift seit 2008 systematisch die 
Menschenrechtslage in allen 192 Mitgliedsstaaten. Die Diskussion im Men­
schenrechtsrat hat sämtliche Menschenrechtsverpflichtungen zur Grundlage. 

Ziel ist die Verbesserung der Menschenrechtssituation in jedem Mitgliedsstaat. Im 
Zuge des Verfahrens sind nicht nur die Regierung, sondern auch mit Menschenrech­
ten befasste zivilgesellschaftliche Organisationen eingeladen, Stellungnahmen an 
den UN-Menschenrechtsrat zu übermitteln. 

Alle vier Jahre werden die UN-Mitgliedsstaaten einer eingehenden Priifung unter­
zogen. Dazu dienen folgende Unterlagen: 
•	 Bericht des zu priifenden Staates 
•	 Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte zum betreffenden Staat 
•	 Sonstige "glaubwürdige und verlässliche Informationen" relevanter AkteurInnen

l (Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsinstitute), die vom Büro der Hoch­

l
I kommissarin für Menschenrechte in einem Dokument zusammengefasst werden. 

Nach eingehender Begutachtung der Berichte findet eine Anhörung des Staates 
vor dem Priifungsgremium statt, das aus den Ergebnissen einen Katalog mit Empfeh­
lungen für den Staat erstellt. Das Ergebnis jeder Priifung wird in den Menschenrechts­
befund aufgenommen, der auch alle Empfehlungen des UN-Menschenrechtsrats an 
den jeweilig gepriiften Staat en thält. 

Bis zur nächsten Priifung in vier Jahren hat der Staat Zeit, die angenommenen 
Empfehlungen umzusetzen und dariiber Bericht zu erstatten. 

Link: • http://www.upr-info.orgi 

gienmg. So wurden von einigen Staaten 
(z. B. Indien und Spanien) die Aufnahme 
systematischer Menschenrechtsarbeit 
und die Erstellung eines nationalen Ak­
tionsplanes gegen Rassismus vorgeschla­
gen, da die Themen Rassismus und Diskri­
minierung im bisher erstellten Aktions­
plan für Integration nicht ausreichend ab­
gedeckt werden. 

Deutschland, Costa Rica und andere 
Staaten empfehlen die Einrichtung einer 
unabhängigen Menschenrechtsinstituti ­
on. Norwegen, die Philippinen u. a. fordern 
Österreich auf, die Zivilgesellschaft in alle 
politischen Maßnahmen einzubeziehen. 

Zu 97 Empfehlungen hat sich sich Ös­
terreich positiv geäußert. Weitere 54 Emp­
fehlungen werden derzeit von der österrei­
chischen Regierung geprüft und spätes­
tens bei der Tagung des Menschenrechts­
rates im Juni 2011 beantwortet. Bereits de­
zidiert abgelehnt wurden die von mehre­
ren Staaten angeregte Ratifizierung des In­
ternationalen Übereinkommens zum 
Schutz der Rechte aller ArbeitsmigrantIn­
nen und ihrer Familienangehörigen 
(ICMW) und die Novellierung des gesetzli­
chen Status von gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften, die ihnen ermöglichen 
sollte, Kinder zu haben und zu adoptieren. 

Die Erkenntnisse und Empfehlungen 
der universellen Menschenrechtspriifung 
sind eine Chance, Menschenrechtsthe­
men als Querschnittmaterie in der Bun­
despolitik zu verankern. Die Empfehlun­
gen sollen sukzessive bis zur nächsten Prii­
fung in vier Jahren umgesetzt werden. 
"Die Bereitschaft, Empfehlungen anzu­
nehmen, wird unter dem Blickpunkt der 
Menschenrechtsratskandidatur vermut­
lich erhöht sein. Entsprechend wird die 
Umsetzung kritisch zu begleiten sein", so 
Malianne Schulze, Mitinitiatorin der Initia­
tive menschenrechte. jetzt. 

Christoph Kicker 

1	 European Union Agency for Fundamental 
Rights. Data in Focus Report No 3 - Rights 
Awareness and Equality Bodies, European 
Union Minorities and Discrimination 

~___	 I Survey, 2010. 
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